
Haftungsausschluss: 
Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen und Berechnungen erheben keinen Anspruch auf Vollständig- und Richtigkeit.  

Obwohl sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden sind, kann keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit der darin  
enthaltenen Informationen übernommen werden. 

Welche Fahrzeuge werden gefördert? 
 Reine Batterieelektrofahrzeuge 

 Von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (Plug-In Hybride) (höchs-
tens 50 g CO2-Emmissionen pro km oder 40 km Mindestreichweite un-
ter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine bei An-
schaffung bis zum 31. Dezember 2021) 

 Brennstoffzellenfahrzeuge 

 Fahrzeuge, die keine lokalen CO2-Emmissionen aufweisen 

 Fahrzeuge, die höchstens 50 g CO2-Emmissionen pro km  
verursachen 

Die Fahrzeuge, die gefördert werden, befinden sich auf der Liste der förder-
fähigen Elektrofahrzeuge des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (www.bafa.de). 

Wer ist antragsberechtigt? 
Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körper-
schaften, Vereine, auf die das Fahrzeug als Käufer oder 
Leasingnehmer zugelassen ist. 
 

Zuwendungsempfänger*in = Antragssteller*in 

Fördervoraussetzungen: 
Die neuen Fördersätze gelten nur für solche Fahrzeuge, die nach dem  
3. Juni 2020 erstmalig zugelassen wurden. Die Fahrzeuge können in jedem 
Mitgliedstaat der EU erworben worden sein. Der Bundesanteil wird nur ein-
mal ausgezahlt. Es besteht eine Mindesthaltedauer von 6 Monaten für den 
Antragsteller. 
 

Erwerbsdatum = Datum des Abschlusses des Kauf- bzw. Leasingvertrags 

Höhe der Förderung: 
Der Umweltbonus wird zur Hälfte 
durch den Automobilhersteller und zur 
Hälfte durch einen Bundeszuschuss 
finanziert. Die zusätzliche Innovations-
prämie verdoppelt den Bundeszu-
schuss. 

Bundesanteil: 
Bei einem maximalen Nettolistenpreis 
für das Basismodell in Deutschland: 
…von 40.000 Euro: 

 Reines Batterieelektrofahrzeug, 
Brennstoffzellenfahrzeug oder oh-
ne lokale CO2-Emmissionen: 
6.000 Euro 

 Plug-In-Hybride oder Fahrzeuge mit 
höchstens 50 g CO2-Emmissionen 
pro km: 4.500 Euro 

… zwischen 40.000 und maximal  
65.000 Euro: 

 Reines Batterieelektrofahrzeug, 
Brennstoffzellenfahrzeug oder oh-
ne lokale CO2-Emmissionen:  
5.000 Euro 

 Plug-In-Hybride oder Fahrzeuge mit 
höchstens 50 g CO2-Emmissionen 
pro km: 3.750 Euro 

… von über 65.000 Euro: 

 Keine Förderung 

Damit Deutschland seine Klimaziele 2030 erreicht, müssen 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen 
rollen. Hierfür wurde der Umweltbonus in 2016 eingeführt. Da der Bestand von Elektrofahrzeugen jedoch im Jahr 2019 
nicht ausreichend war, um einen signifikanten Beitrag zu Klimaschutz und Luftreinhaltung zu leisten, wurde der Um-
weltbonus verlängert und attraktiver gestaltet. Im Rahmen der Coronavirus-Krise wurde die staatliche Förderung mit 
der sogenannten Innovationsprämie zusätzlich erhöht, um Fahrzeugverkäufe zu fördern. Somit ergänzt die Innovations-
prämie mit der Verdopplung des staatlichen Anteils den laufenden Umweltbonus bis zum 31. Dezember 2021. Der Um-
weltbonus wird entweder bis zur vollständigen Auskehrung der Bundesmittel oder aber bis zum 31. Dezember 2025 
gewährt. 

Der Umweltbonus mit Innovationsprämie 
ab dem 4.6.2020: Kauf oder Leasing eines Neufahrzeugs 

Merkblatt aus der Reihe „Elektro-Mobilität und Autohäuser/ Kfz-Werkstätten“ 

Antragstellung: 
  Die Beantragung des Bundesanteils des Umweltbonus mit Innovationsprämie muss bis zum 

31. Dezember 2021 erfolgen. Ausschließlich online beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (www.bafa.de). 

 Unterlagen: Siehe separate Aufstellung 

Auszahlung des Bundesanteils: 
Nach positiver Prüfung des Antrags durch die Bewilligungsbehörde und Erteilung des Zuwen-
dungsbescheids erfolgt die Auszahlung auf das Konto des Antragsstellers (*in).  
 

Antragsteller*in = Kontoinhaber*in  

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_liste_foerderfaehige_fahrzeuge.pdf?__blob=publicationFile&v=102
https://fms.bafa.de/BafaFrame/fem
http://www.bafa.de/


 

Haftungsausschluss: 
Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen und Berechnungen erheben keinen Anspruch auf Vollständig- und Richtigkeit.  

Obwohl sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden sind, kann keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit der darin  
enthaltenen Informationen übernommen werden. 

Unterlagen zur Antragstellung 

Die Unterlagen sind in deutscher Sprache bzw. in Übersetzung in deutscher Sprache einzureichen. 
Sofern die Dokumente nicht in deutscher Sprache vorliegen, sind sie von einem staatlich geprüften 
Dolmetscher oder Übersetzer oder einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder 
Übersetzer übersetzen zu lassen. 
 
Mit der Antragstellung hat die Antragsteller*in folgende Unterlagen vorzulegen: 
 

Kauf 

Ǐ Kopie der Rechnung. 
Die Rechnung muss mindestens folgende Inhalte ausweisen  
(alles exklusive Mehrwertsteuer): 
Á Eindeutiger Bezug auf das förderfähige Basis-Fahrzeugmodell auf der Liste des BAFA. 
Á Eigenbetrag des Automobilherstellers am Umweltbonus. 
Á Netto-Kaufpreis für das Basis-Fahrzeugmodell für die Kundin/den Kunden. 
Á Sonderausstattungen im Vergleich zum Basis-Fahrzeugmodell auf der BAFA-Liste (wer-

den gesondert ausgewiesen). 
 

Beispiel für den Ausweis auf der Rechnung: Reines Batterieelektrofahrzeug 

Netto-BAFA-Listenpreis des Basismodells: 39.000 € 

Eigenbetrag des Automobilherstellers am Umweltbonus: 3.000 € 

Händlereigener Nachlass: 1.000 € 

Netto-Kaufpreis für das Basis-Fahrzeugmodell: 35.000 € 

Zusätzliche Sonderausstattung: 5.000 € 

Netto-Kaufpreis: 40.000 € 

Mehrwertsteuer (16%): 6.400 € 

Brutto-Kaufpreis: 46.400 € 

  

Zu gewährender Bundesanteil: 6.000 € 

 
Ǐ Bis 31. August 2020: Nachweis der Zulassung des Fahrzeugs auf die Antragstellerin/den An-

tragsteller durch Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief). Ab dem 1. Sep-
tember 2020 werden diese Daten automatisiert aus dem Zentralen Fahrzeugregister abgeru-
fen.  
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Die Unterlagen sind in deutscher Sprache bzw. in Übersetzung in deutscher Sprache einzureichen. 
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Mit der Antragstellung hat die Antragsteller*in folgende Unterlagen vorzulegen: 
 

Leasing 

Ǐ Kopie des Leasingvertrags inklusive verbindlicher Bestellung sowie Kalkulation der Leasingra-
te/interne Kalkulation. 
Der Leasingvertrag muss mindestens folgende Inhalte ausweisen  
(alles exklusive Mehrwertsteuer): 
Á Eindeutiger Bezug auf das förderfähige Basis-Fahrzeugmodell auf der Liste des BAFA. 
Á Eigenbetrag des Automobilherstellers am Umweltbonus. 
Á Netto-Kaufpreis für das Basis-Fahrzeugmodell für die Kundin/den Kunden. 
Á Sonderausstattungen im Vergleich zum Basis-Fahrzeugmodell auf der BAFA-Liste (wer-

den gesondert ausgewiesen). 
Á Bei Leasinggeschäften ist die Vorlage des Kalkulationsblatts der Leasingrate/internen 

Kalkulation verpflichtend. 
 

Beispiel für den Ausweis auf der Rechnung: Reines Batterieelektrofahrzeug 

Netto-BAFA-Listenpreis des Basismodells: 39.000 € 

Eigenbetrag des Automobilherstellers am Umweltbonus: 3.000 € 

Händlereigener Nachlass: 1.000 € 

Netto-Kaufpreis für das Basis-Fahrzeugmodell: 35.000 € 

Zusätzliche Sonderausstattung: 5.000 € 

Netto-Kaufpreis: 40.000 € 

Mehrwertsteuer (16%): 6.400 € 

Brutto-Kaufpreis: 46.400 € 

  

Zu gewährender Bundesanteil: 6.000 € 

 
Ǐ Bis 31. August 2020: Nachweis der Zulassung des Fahrzeugs auf die Antragstellerin/den An-

tragsteller durch Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief). Ab dem 1. Sep-
tember 2020 werden diese Daten automatisiert aus dem Zentralen Fahrzeugregister abgeru-
fen.  


